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(54) Behälter zum Aufnehmen bzw. Aufbewahren und zum Entnehmen von stückigem Material

(57) Bei einem Behälter zum Aufnehmen bzw. Auf-
bewahren und zum Entnehmen von stückigem Material,
insbesondere von festem, rieselfähigem Heizmaterial,
beispielsweise Pellets aus Holz, oder Getreide bzw. Fut-
termittel, wobei der Behälter aus im wesentlichen verti-
kalen Umfangsbegrenzungswänden (8) und gegebe-
nenfalls einer oberen Abdeckwand besteht und im Be-
reich eines sich insbesondere verjüngenden Bodens (5)
eine Ausbringeinrichtung (7) zum Entnehmen des stük-
kigen Materials aus dem Behälter vorgesehen ist, ist

vorgesehen, daß der Boden (5) aus einem starren, ins-
besondere metallischen Material, beispielsweise Stahl,
hergestellt ist und sich ausgehend von den äußeren
Umfangswandbereichen trichterartig bzw. pyrami-
denstumpfförmig im wesentlichen zum Zentrum (6) des
Bodens (5) des Behälters verjüngt, und daß die Um-
fangsbegrenzungswände (8) wenigstens teilweise aus
einem flexiblen Material hergestellt sind, wodurch sich
in einfacher Weise ein zuverlässiges Ausbringen von im
Behälter enthaltenem Material bei gegebenenfalls flexi-
bler Lagerung erzielen läßt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Behälter zum Aufnehmen bzw. Aufbewahren und
zum Entnehmen von stückigem Material, insbesondere
von festem, rieselfähigem Heizmaterial, beispielsweise
Pellets aus Holz, oder Getreide bzw. Futtermittel, wobei
der Behälter aus im wesentlichen vertikalen Umfangs-
begrenzungswänden und gegebenenfalls einer oberen
Abdeckwand besteht und im Bereich eines sich insbe-
sondere verjüngenden Bodens eine Ausbringeinrich-
tung zum Entnehmen des stückigen Materials aus dem
Behälter vorgesehen ist.
[0002] Im Zusammenhang mit Heizanlagen, welche
mit festem, rieselfähigem Heizmaterial betrieben wer-
den, ist es beispielsweise bekannt, unmittelbar neben
der Heizanlage einen Vorratsraum vorzusehen, in wel-
chem derartiges Heizmaterial, beispielsweise Pellets
aus Holz, gesammelt werden. Die Zufuhr des Heizma-
terials zu der Heizanlage bzw. einem Kessel einer der-
artigen Heizanlage erfolgt beispielsweise über eine
Saugleitung, wie dies unter anderem der AT-U 3734, der
AT-B 405 875 oder der EP-A 1 052 456 zu entnehmen
ist. Nachteilig bei diesen bekannten Heizanlagen ist ins-
besondere die Tatsache, daß beispielsweise in einem
Keller ein getrennter Raum für die Aufbewahrung bzw.
Aufnahme des Heizmaterials vorgesehen ist und daß
mit derartigen Saugleitungen ein ordnungsgemäßes
Dosieren des Heizmaterials nicht ohne weiteres mög-
lich ist.
[0003] Darüber hinaus ist es bekannt, aus derartigen
Vorratslagern über üblicherweise eine große Länge auf-
weisenden Schnecken das Heizmaterial aus einem Vor-
ratsraum zu einer Heizanlage bzw. zu einem Zwischen-
behälter einer derartigen Heizanlage zu transportieren.
Nachteilig bei derartigen Ausführungsformen ist die Tat-
sache, daß sich derartige Schneckenförderanlagen zu-
meist über eine sehr große Länge erstrecken, wodurch
ein überaus großer mechanischer Aufwand für derartige
Schneckenförderanlagen erforderlich ist.
[0004] Darüber hinaus ist es beispielsweise aus der
AT-U 5275 bekannt, Vorratsbehälter vorzusehen, wel-
che für eine Aufnahme des Heizmaterials dienen, wobei
das Heizmaterial aus derartigen Vorratsbehältern wie-
derum über eine Saugleitung entnommen wird, wobei
mit derartigen Saugförderanlagen die oben bereits er-
wähnten Nachteile verbunden sind. Bei dem Vorratsbe-
hälter gemäß der AT-U 5275 wird darüber hinaus darauf
abgezielt, entsprechend der gewünschten Größe eine
Mehrzahl von im wesentlichen rechtwinkeligen Ble-
chelementen zur Verfügung zu stellen, wobei diese Ble-
chelemente unter Verwendung von Streben bzw. Stüt-
zen zusammengesetzt sind. Für eine Anpassung an un-
terschiedliche Raumgrößen bzw. Raumhöhen kann ei-
ne Anpassung lediglich den Abmessungen der unter-
schiedlichen Blechelemente vorgesehen werden bzw.
es muß für eine genaue Anpassung eine überaus große
Vielzahl von unterschiedlichen Abmessungen aufwei-

senden Elemente vorgesehen bzw. bereitgestellt wer-
den, so daß eine übermäßiger großer Lager- und Her-
stellungsaufwand mit einer derartigen Konstruktion ver-
bunden ist.
[0005] Im Zusammenhang mit Vorratsbehältern bei-
spielsweise für Getreide oder Futtermittel sind darüber
hinaus Konstruktionen bekannt, bei welchen flexible Be-
grenzungswände, beispielsweise als sackartiger Silo,
Verwendung finden, wobei sich jedoch allgemein bei rie-
selfähigem bzw. stückigem Material für den Fall, daß
auch im Bereich des Bodens flexible Umfangswände
bzw. Begrenzungswände vorgesehen sind, üblicher-
weise das Problem einer ungleichmäßigen Verteilung
bzw. Ansammlung von auszubringendem Material er-
gibt, so daß die Möglichkeiten eines ordnungsgemäßen
Ausbringens des Materials beeinträchtigt sind oder
durch Ablagerung von auszubringendem Material in ei-
nem ungleichmäßigen Ausbringen resultieren.
[0006] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, ei-
nen Behälter der eingangs genannten Art dahingehend
weiterzubilden, daß ein zuverlässiges Ausbringen, ins-
besondere ohne ein Verklumpen, des im Behälter auf-
genommenen, stückigen Materials möglich wird.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgaben ist ein Behälter
der eingangs genannten Art im wesentlichen dadurch
gekennzeichnet, daß der Boden aus einem starren, ins-
besondere metallischen Material, beispielsweise Stahl,
hergestellt ist und sich ausgehend von den äußeren
Umfangswandbereichen trichterartig bzw. pyrami-
denstumpfförmig im wesentlichen zum Zentrum des Bo-
dens des Behälters verjüngt, und daß die Umfangsbe-
grenzungswände wenigstens teilweise aus einem flexi-
blen Material hergestellt sind. Die Ausbildung des Bo-
dens aus einem starren, insbesondere metallischen
Material und die trichterartige bzw. pyramidenstumpfför-
mige Verjüngung im wesentlichen zum Zentrum des Bo-
dens ermöglichen ein zuverlässiges Ausbringen des im
Behälter aufgenommenen Materials, ohne eine uner-
wünschte Ansammlung von Material in Teilbereichen
des Behälters zu ergeben, wie dies beispielsweise bei
Ausbildung des gesamten Behälters mit im wesentli-
chen flexiblen Umfangswänden befürchtet werden
muß. Neben der Ausbildung des Bodens aus einem
starren, insbesondere metallischen Material sind die
Umfangsbegrenzungswände in Höhenrichtung wenig-
stens teilweise aus flexiblem Material hergestellt, so
daß die Vorteile einer flexiblen Lagerung bzw. eines fle-
xiblen Behälters mit einem zuverlässigen Ausbringen
durch die im wesentlichen starre Bodenkonstruktion
kombiniert werden können. Gleichzeitig ermöglicht die
im wesentlichen starre Bodenkonstruktion ein Ausbrin-
gen des im Behälter aufgenommenen bzw. aufbewahr-
ten Materials mit möglichst geringen Reibungsverlu-
sten.
[0008] Für ein ordnungsgemäßes und zuverlässiges
Ausbringen des im Behälter aufgenommenen stückigen
Materials wird gemäß einer weiters bevorzugten Aus-
führungsform vorgeschlagen, daß im Bereich des ver-
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tieften Zentrums des Bodens, insbesondere einem
Sumpf des Behälters, die Ausbringeinrichtung angeord-
net ist, wobei darüber hinaus vorgeschlagen wird, daß
die Ausbringeinrichtung von einer Schnecke und/oder
einem Ansaugelement gebildet ist, wie dies einer wei-
ters bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Behälters entspricht.
[0009] Gemäß einer weiters bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird vorgeschlagen, daß die Umfangsbe-
grenzungswände wenigstens teilweise insbesondere in
ihrer vertikalen Abmessung bzw. Höhenerstreckung
verstellbar sind. Dadurch, daß erfindungsgemäß die
Umfangsbegrenzungswände wenigstens teilweise ins-
besondere in ihrer vertikalen Abmessung bzw. Höhe-
nerstreckung verstellbar sind, gelingt in einfacher Weise
eine Anpassung an insbesondere unterschiedliche
Raumhöhen, in welchen der Behälter bzw. Vorratsbe-
hälter vorgesehen bzw. errichtet werden soll, wodurch
die Einsetzbarkeit des Behälters unter Berücksichti-
gung des verbesserten Ausbringens weiter gesteigert
werden kann.
[0010] Für eine besonders einfache Anpaßbarkeit,
insbesondere der Höhe bzw. allgemein der Abmessun-
gen eines derartigen Behälters, wird gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform vorgeschlagen, daß die
wenigstens teilweise aus einem flexiblen, insbesondere
gewebeartigen Material gebildeten ümfangsbegren-
zungswände an einer insbesondere höhenverstellbaren
Rahmenkonstruktion gelagert bzw. festgelegt sind.
Durch Vorsehen von Umfangsbegrenzungswänden,
welche wenigstens teilweise aus einem flexiblen, insbe-
sondere gewebeartigen Material hergestellt und ver-
stellbar sind, kann durch Bereitstellen eines einzigen
Modells bzw. einer äußerst geringen Vielzahl von unter-
schiedlichen Modellen bzw. Ausbildungen derartiger
Umfangsbegrenzungswände entsprechend den räumli-
chen Anforderungen eine genaue Anpassung beispiels-
weise an die Raumhöhe durch eine insbesondere hö-
henverstellbare Rahmen- bzw. Gerüstkonstruktion vor-
genommen werden.
[0011] Für eine besonders einfache Verstellung und
Anpassung wird gemäß einer weiters bevorzugten Aus-
führungsform vorgeschlagen, daß die Rahmenkon-
struktion von zumindest vertikal teleskopierbaren Stre-
ben gebildet ist.
[0012] Da derartige Behälter gegebenenfalls große
Volumina und damit auch großes Gewicht aufnehmen
bzw. diesen widerstehen müssen, wird gemäß einer
weiters bevorzugten Ausführungsform vorgeschlagen,
daß die Umfangsbegrenzungswände in einem an den
Boden anschließenden Teilbereich von starren, im we-
sentlichen plattenförmigen Begrenzungswänden gebil-
det sind, an welche in Höhenrichtung die in ihrer verti-
kalen Abmessung bzw. Höhenerstreckung verstellba-
ren Teilbereiche der Umfangsbegrenzungswände an-
schließen. Es kann somit ein Grundbereich einer im we-
sentlichen starren Behälterkonstruktion vorgesehen
sein, bei welcher davon ausgegangen werden kann,

daß sie unabhängig von der Raumhöhe in jedem Fall
einsetzbar bzw. errichtbar ist, wobei zur exakten Anpas-
sung an die Raumabmessungen an derartige starre, im
wesentlichen plattenförmige Begrenzungswände wie-
der verstellbare Teilbereiche der Umfangsbegren-
zungswände, insbesondere aus flexiblem bzw. gewebe-
artigem Material anschließen.
[0013] Für eine besonders einfache und zuverlässige
Festlegung, mit welcher auch eine Abstützung von ge-
gebenenfalls großen Volumina bzw. großem Gewicht
möglich wird, wird gemäß einer weiters bevorzugten
Ausführungsform vorgeschlagen, daß die insbesondere
flexiblen Umfangsbegrenzungswände an ihren zur Au-
ßenseite des Behälters gewandten Oberflächen Festle-
gungs- bzw. Aufnahmeelemente, beispielsweise La-
schen oder Ösen, zum Aufnehmen von Streben, insbe-
sondere in im wesentlichen horizontaler Richtung ver-
laufenden Streben, der Rahmenkonstruktion aufwei-
sen.
[0014] Für eine einfache Festlegung der flexiblen Um-
fangsbegrenzungswände an dem Boden bzw. starren
Wandelementen wird gemäß einer weiters bevorzugten
Ausführungsform vorgeschlagen, daß die flexiblen Um-
fangsbegrenzungswände über Klemmelemente an dem
Boden und/oder anschließenden Wandelementen fest-
legbar sind.
[0015] Der Teilbereich der Umfangsbegrenzungs-
wände aus flexiblem bzw. gewebeartigem Material kann
in einfacher Weise im wesentlichen schlauchförmig
ausgebildet sein und sich somit über den gesamten Um-
fang in einem Stück erstrecken und über die Aufnahme-
elemente, beispielsweise Laschen oder Ösen oder
auch Klemmelemente an die daran anschließenden Bo-
denbereiche oder Rahmenkonstruktion festgelegt wer-
den.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische, perspektivische Ansicht
der Rahmenkonstruktion eines erfindungsgemä-
ßen Behälters mit den Bodenelementen;
Fig. 2 in einer zu Fig. 1 ähnlichen perspektivischen
Ansicht von der Bodenseite den erfindungsgemä-
ßen Behälter mit daran festgelegten, insbesondere
flexiblen Umfangsbegrenzungswänden; und
Fig. 3 in vergrößertem Maßstab den Teilbereich ei-
ner Festlegung von Umfangsbegrenzungswänden
insbesondere in einem mittleren Abschnitt.

[0017] In Fig. 1 und 2 ist schematisch mit 1 allgemein
eine Rahmen- bzw. Gerüstkonstruktion eines Behälters
bezeichnet, wobei die Rahmenkonstruktion 1 beispiels-
weise aus vier, jeweils an den Eckpunkten eines Recht-
ecks angeordneten vertikalen Streben 2 besteht, wel-
che über eine Mehrzahl von im wesentlichen horizontal
verlaufenden Streben 3 verbunden werden.
[0018] Wie insbesondere aus Fig. 1 ersichtlich, sind
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die vertikalen Streben 2 in vertikaler Richtung telesko-
pierbar bzw. höhenverstellbar, wie dies durch den Dop-
pelpfeil 4 angedeutet ist, wobei die einzelnen Teilele-
mente der vertikalen Streben mit 2' bzw. 2" bezeichnet
sind.
[0019] Aus Fig. 1 ist weiters ersichtlich, daß der Bo-
den des Behälters aus plattenförmigen Elementen 5 be-
steht, welche aus einem starren, insbesondere metalli-
schen Material, beispielsweise Stahl, hergestellt sind,
wobei diese plattenförmigen Elemente 5 sich trichterar-
tig bzw. pyramidenstumpfförmig zum Zentrum des Bo-
dens bzw. Sumpf 6 münden. Im Bereich des Sumpfes
6 ist eine schematisch mit 7 bezeichnete Ausbringein-
richtung angeordnet, welche beispielsweise von einer
motorbetriebenen Schnecke oder einem Ansaugele-
ment gebildet ist.
[0020] Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich, sind
für die Umfangsbegrenzungswände des Behälters in
vertikaler Richtung flexible, insbesondere aus gewebe-
artigem Material gebildete Begrenzungswände 8 vorge-
sehen, welche über von Schlaufen oder Ösen gebildete
Festlegungselemente 9 an den insbesondere horizon-
talen Streben 3 der Rahmenkonstruktion 1 festlegbar
sind.
[0021] Durch die Höhenverstellbarkeit der vertikalen
Streben 2 entsprechend dem Doppelpfeil 4 läßt sich
durch die Flexibilität der Umfangsbegrenzungswände 8
eine entsprechende Anpassung zumindest in Höhen-
richtung des in Fig. 1 und 2 dargestellten Behälters an
örtliche Gegebenheiten erzielen.
[0022] In Fig. 2 sind darüber hinaus Einführstutzen für
das aufzunehmende Material bzw. Entlüftungsstutzen
10 und 11 angedeutet. Weiters kann an der vom Boden
5 abgewandten Oberseite eine entsprechende Abdek-
kung vorgesehen sein.
[0023] Die Festlegung der flexiblen Umfangsbegren-
zungswände 8 an den Randbereichen 12 des Bodens
5 erfolgt über Klemmelemente bzw. festschraubbare
Leisten.
[0024] In der vergrößerten Darstellung gemäß Fig. 3
ist dargestellt, wie die flexiblen Umfangsbegrenzungs-
wände 8 in der dargestellten Ausführungsform im Be-
reich der mittleren, horizontalen Streben ausgebildet
sind, wobei die Lasche zur Aufnahme der nicht näher
dargestellten Strebe wiederum mit 9 bezeichnet ist.
Durch die geteilte Ausführung der flexiblen Begren-
zungswand 8 kann somit bei einer Absenkung bzw. Ver-
ringerung der Höhe der gesamten Behälterkonstruktion
die flexible Umfangsbegrenzungswand 8 sich an die
Höhe anpassen, welche durch die Länge der vertikalen
Streben 2 definiert wird, so daß sich durch die Verwen-
dung des flexiblen bzw. gewebeartigen Materials 8 im
Inneren des Behälters eine Schlaufe 13 als Höhenaus-
gleich bildet.
[0025] Anstelle der durchgehenden Ausbildung von
aus flexiblem bzw. gewebeartigem Material hergestell-
ten, vertikalen Umfangsbegrenzungswänden 8 kann
vorgesehen sein, daß anschließend an den Bodenbe-

reich 5 im unteren vertikalen Bereich des Behälters
ebenfalls im wesentlichen starre Begrenzungswände
vorgesehen sind, an welche oberhalb der Mittelquer-
strebe 3 gemäß Fig. 2 flexible Teilbereiche der Um-
fangsbegrenzungswände 8 anschließen.

Patentansprüche

1. Behälter zum Aufnehmen bzw. Aufbewahren und
zum Entnehmen von stückigem Material, insbeson-
dere von festem, rieselfähigem Heizmaterial, bei-
spielsweise Pellets aus Holz, oder Getreide bzw.
Futtermittel, wobei der Behälter aus im wesentli-
chen vertikalen Umfangsbegrenzungswänden (8)
und gegebenenfalls einer oberen Abdeckwand be-
steht und im Bereich eines sich insbesondere ver-
jüngenden Bodens (5) eine Ausbringeinrichtung (7)
zum Entnehmen des stückigen Materials aus dem
Behälter vorgesehen ist, dadurch gekennzeich-
net, daß der Boden (5) aus einem starren, insbe-
sondere metallischen Material, beispielsweise
Stahl, hergestellt ist und sich ausgehend von den
äußeren Umfangswandbereichen trichterartig bzw.
pyramidenstumpfförmig im wesentlichen zum Zen-
trum (6) des Bodens (5) des Behälters verjüngt, und
daß die Umfangsbegrenzungswände (8) wenig-
stens teilweise aus einem flexiblen Material herge-
stellt sind.

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß im Bereich des vertieften Zentrums (6) des
Bodens, insbesondere einem Sumpf des Behälters,
die Ausbringeinrichtung (7) angeordnet ist.

3. Behälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausbringeinrichtung (7) von
einer Schnecke und/oder einem Ansaugelement
gebildet ist.

4. Behälter nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Umfangsbegrenzungswän-
de (8) wenigstens teilweise insbesondere in ihrer
vertikalen Abmessung bzw. Höhenerstreckung ver-
stellbar sind.

5. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die wenigstens teil-
weise aus einem flexiblen, insbesondere gewebe-
artigen Material gebildeten Umfangsbegrenzungs-
wände (8) an einer insbesondere höhenverstellba-
ren Rahmenkonstruktion (1) gelagert bzw. festge-
legt sind.

6. Behälter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Rahmenkonstruktion (1) von zumin-
dest vertikal teleskopierbaren Streben (2) gebildet
ist.
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7. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Umfangsbegren-
zungswände (8) in einem an den Boden (5) an-
schließenden Teilbereich von starren, im wesentli-
chen plattenförmigen Begrenzungswänden gebil-
det sind, an welche in Höhenrichtung die in ihrer
vertikalen Abmessung bzw. Höhenerstreckung ver-
stellbaren Teilbereiche der Umfangsbegrenzungs-
wände (8) anschließen.

8. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die insbesondere fle-
xiblen Umfangsbegrenzungswände (8) an ihren zur
Außenseite des Behälters gewandten Oberflächen
Festlegungs- bzw. Aufnahmeelemente (9), bei-
spielsweise Laschen oder Ösen, zum Aufnehmen
von Streben, insbesondere in im wesentlichen ho-
rizontaler Richtung verlaufenden Streben (3), der
Rahmenkonstruktion (1) aufweisen.

9. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die flexiblen Um-
fangsbegrenzungswände (8) über Klemmelemente
an dem Boden (5) und/oder anschließenden Wand-
elementen festlegbar sind.
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